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Vorwort 
 
Liebe Kanutinnen und Kanuten, 
 
ein moderner Kanu-Verein zeichnet sich auch dadurch aus, dass er seinen Mitglie-
dern einen umfangreichen Versicherungsschutz bietet, so dass sie ihren Sport unbe-
schwert ausüben können. Angesichts der zunehmenden Individualisierung im Kanu-
sport gewinnt der Versicherungsschutz bei Privatfahrten von Vereinsmitgliedern eine 
immer größere Bedeutung und sollte daher besonders im Fokus der Vorstandsarbeit 
stehen. 
 
Mit dem vorliegenden aktuellen und überarbeiteten Versicherungsleitfaden gibt der 
Deutsche Kanu-Verband eine Hilfestellung zur Thematik Versicherungsschutz bei 
Ausübung des Kanusports. Er richtet sich in erster Linie an die zuständigen Vor-
standsmitglieder der nunmehr über 1.300 Kanu-Vereine und Kanu-Abteilungen. 
 
Aber auch die einzelnen Kanutinnen und Kanuten können sich mit Hilfe dieses Versi-
cherungsleitfadens informieren, ob sie selbst auch den erforderlichen Versicherungs-
schutz abgeschlossen haben. Nicht jede Versicherung kann und muss über den Ver-
ein geboten werden - hier ist an die Eigenverantwortung jedes einzelnen zu appellie-
ren.  
 
In diesem Zusammenhang haben wir eine besondere Bitte an Sie: Versicherungen 
leisten Ersatz , wenn ein Schadenereignis eingetreten ist. Nicht jeder Schaden lässt 
sich vermeiden - mit etwas Vorsicht und Weitblick können Sie aber selbst Ihr Material 
und vor allen Dingen Ihre persönliche Unversehrtheit schützen. Beachten Sie daher 
alle gängigen DKV-Sicherheitsempfehlungen und nutzten Sie ständig die Möglich-
keit, Ihre kanutischen Kenntnisse zu vervollständigen. Als Vorstandsmitglied sollten 
Sie sich dafür einsetzen, dass Sicherheitskurse regelmäßig in Ihrem Kanu-Verein 
angeboten werden; als einzelner Paddler sollten Sie solche Kurse besuchen und so 
Ihr Können vertiefen. So kann jeder von uns einen kleinen Beitrag für noch mehr Si-
cherheit im Kanusport leisten. 
 
 
Unser Dank gilt dem langjährigen Versicherungspartner des DKV, dem Versiche-
rungsbüro D. Kuhlmann & Sohn KG in Bremen. Nicht nur, dass von hier die umfas-
sende fachliche Beratung bei der Erstellung dieses Leitfadens erfolgte, ist hervorzu-
heben, sondern auch die partnerschaftliche Zusammenarbeit, die das Zustande-
kommen der verschiedenen Kollektivverträge überhaupt erst ermöglicht hat. 
 
 
Wir wünschen den Leserinnen und Lesern des DKV-Versicherungsleitfadens eine 
angenehme Lektüre und sind sicher, dass der DKV damit einen weiteren wichtigen 
Beitrag zur modernen Vereinsführung leistet. 
 
Ihr 
 
 
Thomas Konietzko 
Präsident 
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1. Allgemeines 

 
Der Deutsche Kanu-Verbande e.V. möchte mit diesem Leitfaden die Handhabung 
der jeweiligen Sportversicherungen in den einzelnen Bundesländern erleichtern und 
insbesondere Hinweise geben, um den notwendigen Versicherungsschutz für die 
speziellen Bedürfnisse des Kanusports zu ergänzen. 
 
Die einzelnen Versicherungsträger der jeweiligen Landessportbünde bzw. Landes-
sportverbände (im Folgenden LSB/LSV genannt) gewährleisten einen soliden 
Grundversicherungsschutz, wobei insbesondere die vorhandenen Risikobereiche der 
Tätigkeiten für den Verband oder Verein weitgehend abgedeckt werden sollen. 
 
Die Sportversicherung ist aber nur als Grundversorgung für Verbände, Vereine und 
Mitglieder zu verstehen. Sie greift im Grundsatz nur bei Aktivitäten des Vereins ein, 
so dass die gerade im Freizeitsport überwiegenden privaten Kanufahrten nicht mit 
versichert sind. Nicht versichert sind auch Aktivitäten im Zusammenhang mit Meis-
terschaften des Bundesverbandes (z.B. Deutsche Meisterschaften) oder von interna-
tionalen Verbänden (z.B. WorldCup, Europameisterschaften oder Weltmeisterschaf-
ten). Sie kann deshalb keinesfalls die private Vorsorge ersetzen. 
 
Einzelheiten zu den aktuellen Versicherungsleistungen können Sie den Broschüren 
der jeweiligen Versicherungsträger entnehmen. Die Broschüren können Sie über das 
jeweilige Versicherungsbüro des LSB/LSV erhalten. 
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2. Kollektivverträge des Deutschen Kanu-Verbandes 

 
Der Deutsche Kanu-Verband als Interessenvertreter des deutschen Kanusports stellt 
für seine Vereine und Organisationen Kollektivverträge im Rahmen des notwendigen 
Versicherungsschutzes zur Verfügung, die den Grundversicherungsschutz bzw. die 
Erweiterung des Versicherungsschutzes zum Landessportbundversicherer sicher-
stellen. Versicherungsschutz auf Basis dieser Kollektivverträge muss von den jewei-
ligen Vereinen und Organisationen eigeninitiativ und separat beantragt werden. 
 
Der Deutsche Kanu-Verband überarbeitet und aktualisiert diese Kollektivversiche-
rungsverträge mit seinem Versicherungspartner in regelmäßigen Abständen. 
 
Der Deutsche Kanu-Verband möchte jedem seiner Vereine und Organisationen die-
se Kollektivversicherungsverträge empfehlen, so dass eine sinnvolle Ergänzung bzw. 
Grundversorgung des Versicherungsschutzes in den jeweiligen Vereinen und Orga-
nisationen sichergestellt ist. 
 
Folgende Kollektivverträge werden angeboten: 
 

• Unfall-Versicherung 
• Kanu-Versicherung 
• Dienstreise-Kaskoversicherung 
• Spezial-Haftpflichtversicherung 

 
 
 
2.1 Unfall-Versicherung 

 
Grundsätzlich besteht für alle Kanu-Vereine durch die Mitgliedschaft im LSB/LSV ein 
allgemeiner Versicherungsschutz im Rahmen einer Unfallversicherung. Da diese 
Versicherung aber für alle im Landessportbund organisierten Sportarten gilt, kann 
zwangsläufig kein individuell auf den Kanusport, insbesondere auf den Kanu-
Freizeitsport zugeschnittenes Vertragswerk angeboten werden. 
 
Diese Versicherungslücke hat der Deutsche Kanu-Verband bereits sehr früh erkannt 
und schließt sie durch die DKV-Unfallversicherung. Da die Lücken innerhalb des 
Versicherungswerkes der jeweiligen LSB/LSV jedoch immer größer werden und an-
dererseits die Individualität im Kanusport zunimmt, kann man heute sicherlich nicht 
mehr nur von einer Zusatz-Unfallversicherung sprechen, sondern von einem umfas-
senden Unfallversicherungswerk für den Kanusport. 
 
Im Rahmen des Bedingungswerkes wurde für alle Beteiligten ein sehr einfach zu le-
sender Vertrag geschaffen, was gerade für die nicht so versicherungskundigen Mit-
glieder sehr wichtig ist. 
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Die Versicherungsleistungen gemäß den Bedingungen für die Gruppen-
Unfallversicherung des Deutschen Kanu-Verbandes (BGU DKV 2010.1) betragen: 
 
 Bei Todesfall € 8.000,00 
 
 Bei Invalidität (Grundsumme) € 26.000,00 
 Bei 89 % Invalidität (Progression) € 49.920,00 
 Bei 90 % Invalidität (Mehrleistung) € 100.000,00 
 
 Kurhilfe € 2.000,00 je Unfallereignis 
 
 Behinderungsbedingte Aufwendungen € 10.000,00 max. 
 
 Serviceleistungen € 30.000,00 max. 
 
 für z. B. - Aufwendungen für Bergungs- und Rettungsdienste 

- ärztlich angeordneten Transport der Person zum Kranken-
haus oder in eine Spezialklinik 

- Kosten für den Mehraufwand bei Rückkehr der verletzten 
Person zu ihrem ständigen Wohnsitz 

  - Kosten für eine zusätzliche Heimfahrt und Unterbringungs-
kosten für mitreisende minderjährige Kinder und den mitrei-
senden Partner der versicherten Person 

  - Kosten für die Überführung zum letzten ständigen Wohnsitz 
bei einem unfallbedingten Todesfall im Inland sowie Ausland 

 
 Kosmetische Operationen € 30.000,00 
 
   Ersatz für Kosten unfallbedingter kosmetischer Operationen 
 
 
Bei der Aufzählung des Leistungsspektrums handelt es sich nur um einen Auszug 
aus dem aktuellen Bedingungswerk für die Gruppen-Unfallversicherung des Deut-
schen Kanu-Verbandes (BGU DKV 2010.1). 
 
Im Rahmen der DKV-Gruppenunfall-Versicherung wird bereits jeder messbare Inva-
liditätsschaden bearbeitet und entschädigt. 
 
Der Jahresbeitrag pro Mitglied beträgt aktuell € 1,44 inkl. der gültigen Versicherungs-
steuer. 
 
Innerhalb der Gruppen-Unfallversicherung können auf  besonderen Antrag Pro-
bemitglieder, Gäste und Teilnehmer an Kanu-Kursen p roblemlos mitversichert 
werden. 
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2.2 Kanu-Versicherung 

 
Die Kanu-Versicherung kann im Rahmen eines Einzelvertrages für DKV-Mitglieder 
abgeschlossen werden. Wir möchten in diesem Zusammenhang jedoch ausdrücklich 
darauf hinweisen, dass insbesondere Kanu-Vereine bzw. Kanu-Abteilungen die Mög-
lichkeit haben, die Kanu-Versicherung als Rahmenvertrag zu gestalten. Hier sind in-
dividuelle Vertragsmodelle mit erheblichen Prämienrabatten möglich. 
 
In jedem Verein dürfte es schon einmal passiert sein: Ein Boot ist bei einer Vereins-
fahrt beschädigt worden, das Bootsmaterial wurde bei einem Brand zerstört oder die 
Ausrüstung wurde auf einer Urlaubstour gestohlen. Herkömmliche Hausratversiche-
rungen kommen nur in seltenen Fällen für den Schaden auf, meistens bleibt der 
Sportler oder der Verein auf dem Schaden sitzen. 
 
Versichert werden kann das wertvolle, moderne Sportgerät alleine oder zusätzlich 
mit allem Zubehör sowie Fahrtengepäck und sonstige Ausrüstung. Der Versiche-
rungsschutz bezieht sich auf Schäden durch Bootsunfälle, wie Auflaufen, Kentern, 
Zusammenstöße u. ä., ferner auf Schäden durch Feuer, Explosion, Diebstahl und 
Einbruchdiebstahl, mut- und böswillige Beschädigungen durch Dritte und höhere 
Gewalt. 
 
Der Landtransport  mit Bahn, Pkw, Lkw bzw. Bootsanhänger innerhalb Europas ist 
mitversichert - ein ganz wichtiger Punkt vor allem bei Vereins- und Mannschaftsfahr-
ten. 
 
Im Antrag auf Kanu-Versicherung kann darüber hinaus eine Haftpflicht-
Versicherung  für die Personen mit beantragt werden, die keine eigene Privathaft-
pflichtversicherung abgeschlossen haben. Es besteht weiterhin die Möglichkeit, eine 
Boots-Insassen-Unfall-Versicherung  zu beantragen. 
 
Somit setzt sich die Kanu-Versicherung aus mehreren Bausteinen zusammen. Je 
nach den Erfordernissen kann ein individueller Versicherungsschutz zusammenge-
stellt werden. 
 
Für Wildwasserfreunde  dürfte interessant sein, dass auch das Risiko der Befahrung 
von Wildwasser bis Stufe 5 mit einem Beitragszuschlag und einer Selbstbeteiligung 
an jedem Schaden versicherbar ist. 
 
An die Salzwasserfahrer  wurde ebenfalls gedacht: Mitversichert sind europäische 
Küstenfahrten bis 10 Seemeilen (Abstand von der Festlandküste), d. h. 99 % aller 
Salzwasserfahrer müssten mit dieser Regelung gut zurechtkommen. 
 
Für Vereine, die Leistungssport  betreiben, ist es wichtig zu wissen, dass mit diesem 
Vertrag ebenfalls das Risiko des Leistungssports bei Training und Veranstaltungen 
für Kanu-Slalom und Kanu-Wildwasserrennsport mit einem Beitragszuschlag im In-
land und europäischen Ausland versichert werden kann. 
 
Beitragskalkulation zur Kanu-Versicherung:  
3 % aus der gewählten Neuwert-Versicherungssumme gem. Antrag auf Kanu-
Versicherung. 
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2.3 Dienstreise-Kaskoversicherung 

 
Alle Vereine und Organisationen, die dem Deutschen Kanu-Verband angehören, 
können diesem Abkommen auf freiwilliger Basis beitreten. Es hat zum Inhalt, dass 
ein privates Fahrzeug, das im Auftrag des Vereins für den Kanusport eingesetzt wird, 
während dieses Einsatzes vollkaskoversichert ist. 
 
Eine Dienstreise-Kaskoversicherung ist grundsätzlich nicht Gegenstand der Sport-
versicherung der jeweiligen Landessportbund-Versicherungsträger. 
 
Aufgrund der hohen Individualität und somit auch dem damit verbundenen erhöhten 
Pkw-Einsatz von Mitgliedern, die Vereinsaufträge wahrnehmen, empfehlen wir den 
Abschluss der Dienstreise-Kaskoversicherung.  
 
Die Dienstreise-Kaskoversicherung versichert automatisch den eingesetzten Pkw im 
Rahmen einer Vollkaskoversicherung. Die Selbstbeteiligung je Schadenfall beträgt € 
300,00. 
 
Ein separates Pkw-Fahrtenbuch ist nicht erforderlich. Es gelten automatisch alle 
Pkw-Einsätze, die für den Verein durchgeführt werden, als versichert. 
 
Für die Dienstreise-Kaskoversicherung wird folgender Beitrag erhoben: 
 

€ 489,86 inkl. Versicherungssteuer  
(für Vereine mit mehr als 100 aktiven und passiven Mitgliedern) 

€ 394,28 inkl. Versicherungssteuer  
(für Vereine mit bis zu 100 aktiven und passiven Mitgliedern) 

 
 
 
2.4 Spezial-Haftpflichtversicherung 

 
Grundsätzlich besteht für alle Kanu-Vereine durch ihre Mitgliedschaft in den 
LSB/LSV durch die jeweiligen Sportversicherungsträger ein allgemeiner Versiche-
rungsschutz im Rahmen einer Haftpflicht-Versicherung. Da diese Versicherung aber 
für alle im LSB/LSV organisierten Vereine gilt, kann zwangsläufig kein individuell, auf 
den Kanusport zugeschnittenes Vertragswerk angeboten werden. 
 
Die Versicherungslücken für die Haftpflichtversicherung hat der Deutsche Kanu-
Verband im Rahmen eines Fragenkatalogs mit der ARAG Versicherungsgruppe, die 
mittlerweile der größte Sportversicherungsträger ist, erarbeitet. Die Fragenkomplexe 
wurden aufgeteilt in folgende Gruppen: 
 

1. Versicherungsschutz bei Ausübung des Berufes 
2. Versicherungsschutz bei ausgerichteten Meisterschaften 
3. Versicherungsschutz für Vereine als Haus- und Grundstückseigentümer 

 
Die daraus resultierenden Antworten haben die Lücken innerhalb der Versiche-
rungswerke der jeweiligen Sportbünde sichtbar gemacht. 
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Der Kollektiv-Haftpflichtversicherungsvertrag des Deutschen Kanu-Verbandes, dem 
auf freiwilliger Basis die angeschlossenen Vereine und Organisationen beitreten 
können, stellt Versicherungsschutz im Rahmen der Vereinstätigkeiten, die sich aus 
der Satzung heraus ergeben, inkl. aller branchenüblichen Nebenrisiken, zur Verfü-
gung. 
 
Dieser Kollektiv-Haftpflichtversicherungsvertrag stellt weiterhin Versicherungsschutz 
für die Durchführung von Vereinsaktivitäten bereit, wenn kein Versicherungsschutz 
über den Vertrag der jeweiligen Landessportbünde bzw. Landessportbundversiche-
rungsträger erreicht werden kann (Subsidiärdeckung durch diesen Vertrag). 
 
Deckungserweiterungen: - Vorsorge-Versicherung bis zu den  

vereinbarten Deckungssummen 
 - Schäden aus der Nutzung von Internettechnologie  

Deckungssumme € 500.000,00 
 - Abhandenkommen von Sachen  

der Betriebsangehörigen und Besucher  
Deckungssumme € 50.000,00 

 - Mietsachschäden durch Brand, Explosion,  
Leitungs-Wasser und Abwässer 
Deckungssumme € 500.000,00 

 - Mietsachschäden anlässlich Geschäftsreisen 
Deckungssumme € 250.000,00 

 - Subunternehmerbeauftragung ohne Umsatzbegrenzung 
 - Auslandsschäden weltweit 
 - Schlüsselverlust 

Deckungssumme € 100.000,00 
 
Umweltrisiko: Umwelthaftpflicht-Basisdeckung (UHV-Basisdeckung) 
 Umweltschaden-Basisdeckung (USV-Basisdeckung) 
 (jeweils mit Kleingebinderegelung und  

Tankanlagen bis 30.000 l) 
 
Deckungssummen 
je Versicherungsfall: € 3.000.000,00 pauschal für Personen- und Sachschäden 
 € 500.000,00 für Vermögensschäden 
 

Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Ver-
sicherungsjahres beträgt in der Vereinshaftpflicht-
Versicherung jeweils das Doppelte dieser Deckungssum-
men. 

 
Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Ver-
sicherungsjahres beträgt für das Umweltrisiko (Umwelt-
haftpflicht- und Umweltschadensversicherung / UHV und 
USV) jeweils das Einfache dieser Deckungssummen, ins-
gesamt einfach kombiniert je Versicherungsjahr. 

 
Der Jahresbeitrag pro Mitglied beträgt € 1,30 inkl. der gültigen Versicherungssteuer. 
 
Wir halten die DKV-Haftpflichtversicherung für eine n Kanu-Verein für unver-
zichtbar. 
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3. Empfehlenswerte Zusatzversicherungen 

 
3.1 Anhänger-Kfz-Haftpflichtversicherung 

 
Wir möchten dringend die Empfehlung aussprechen, auch Vereinsanhänger, die 
nicht versicherungspflichtig sind, im Rahmen einer freiwilligen Anhänger-Kfz-
Haftpflichtversicherung zu versichern. Nur so ist sichergestellt, dass Versicherungs-
schutz in einem eventuellen Schadensfall, der durch den Anhänger verursacht wird, 
bereitgestellt wird. 
 
Auch für sogenannte Bootsanhänger, die nur auf den eigenen Vereinsgrundstücken 
bewegt werden und somit nicht versicherungs- und zulassungspflichtig sind, empfeh-
len wir eine Anhänger-Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung. Beim Bewegen dieser 
Bootsanhänger stellt nur diese Versicherungsschutz in ausreichender Form zur Ver-
fügung. 
 
Die Jahresbeiträge für eine Anhänger-Kfz-Haftpflichtversicherung mit der Deckungs-
summe € 100 Mio. beginnen bei einem Jahresbeitrag von € 22,00 inkl. Versiche-
rungssteuer. 
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3.2 Vermögensschaden-Haftpflicht-Versicherung 

 
Eine sinnvolle Ergänzung zur Vertrauensschaden-Versicherung, die in der Regel 
durch die Sportversicherungsverträge der Landessportbünde mitversichert ist, ist der 
Abschluss einer separaten Vermögensschaden-Haftpflicht-Versicherung. Diese Ver-
tragsform kommt insbesondere zum Tragen, wenn es sich um wirtschaftlich aktive 
Vereine handelt. 
 
 
Auftretende Schadenfälle sind: 
 
Kurzdarstellung: Eigenschäden: 
 
 - fehlerhafte Bestellung von Vereinskleidung; 
 
 - Verjährenlassen von Gewährleistungsansprüchen gegen Handwer-

ker bei Bau bzw. Umbau von Vereinshäusern, Turnhallen, Sport-
plätzen u. a.; 

 
 - verspätete Beantragung von Zuschüssen aus öffentlichen Mitteln 

zur Erhaltung und Betrieb von Sportanlagen (z. B. Reithalle); 
 
 - fehlerhafte oder verspätete Zahlung von (Handwerker-) 

Rechnungen, Zahlung an Nichtberechtigte, Doppelzahlung, über-
höhte Zahlung (Zahlendreher); 

 
 Drittschäden: 
 
 - fehlerhafte Spendenbescheinigungen, dadurch zu geringe Steuer-

vorteile beim Spender. 
 
 
Versicherungsumfang: 
 Versicherungssumme Jahreshöchst- 
 je Versicherungsfall leistung 
 
Vermögensschäden € 150.000,00 € 300.000,00 
 
Im Schadenfall wird kein Selbstbehalt in Abzug gebracht. 
 
Der Jahresbeitrag bei einer Mitgliederzahl von 200 beträgt € 221,00 zzgl. der z. Z. 
gültigen Versicherungssteuer. 
 
 
 
3.3 D & O-Versicherung 

 
Insbesondere wirtschaftliche und finanzstarke Vereine und Organisationen möchten 
wir darauf aufmerksam machen, dass es die Möglichkeit gibt, Entscheidungsträger 
(Vorstand und Geschäftsführung) im Rahmen ihrer Tätigkeit gegen Haftungsrisiken 
(Pflichtverletzungen des monetären Bereiches) im Innen- und Außenverhältnis abzu-
sichern.  
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3.4 Auslandsreise-Krankenversicherung 

 
Gesetzlich Krankenversicherte genießen Versicherungsschutz nur innerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland. Bei Aufenthalten im Ausland besteht daher ein beson-
derer Bedarf, der sich differenziert ergibt: 
 

Für Länder, mit denen ein Sozialversicherungsabkommen besteht, werden Kos-
ten für medizinisch notwendige Heilbehandlungen (ambulant, stationär, Zahn) 
von der gesetzlichen Krankenversicherung (Krankenkasse) nur in Höhe der 
Sätze innerhalb der Bundesrepublik gewährt, weshalb die jeweils übersteigen-
den Beträge  vom Versicherten selbst getragen werden müssen. 

 
Für Länder ohne Sozialversicherungsabkommen besteht über die gesetzliche 
Krankenversicherung (Krankenkasse) kein Anspruch auf Kostenübernahme, 
weshalb die Kosten einer medizinisch notwendigen Heilbehandlung in voller 
Höhe  vom Versicherten selbst getragen werden müssen. 

 
Darüber hinaus besteht grundsätzlich kein Anspruch auf Kostenübernahme durch ei-
ne gesetzliche Krankenversicherung (Krankenkasse) für einen medizinisch notwen-
dig Krankenrücktransport / Rettungsflug. 
 
Bei Versicherten einer privaten Krankenversicherung besteht in der Regel europa-
weit Versicherungsschutz und zeitlich befristet auch im außereuropäischen Ausland. 
Kosten für medizinisch notwendige Krankenrücktransporte / Rettungsflüge werden 
aber auch hier nicht übernommen.  
 
Vor einem Auslandsaufenthalt sollte man daher mit seiner gesetzlichen / privaten 
Krankenversicherung abklären, in welchem Umfang für das jeweilige Land Versiche-
rungsschutz besteht und diesen durch den Abschluss einer Auslandsreise-
Krankenversicherung ergänzen.  
 
Über eine Auslandsreise-Krankenversicherung kann Versicherungsschutz für alle vo-
rübergehenden Auslandsaufenthalte eines Jahres bis zu einer Dauer von 42 Tagen 
für Krankheiten und Unfälle erlangt werden. Im Einzelfall kann der Versicherungs-
schutz auf Antrag auch über die 42 Tage hinaus verlängert werden. 
 
Erstattet werden die Kosten einer medizinisch notwendigen Heilbehandlung, die 
nach Abzug der gesetzlichen Krankenversicherung oder eines anderen Kostenträ-
gers bei dem Versicherten verbleiben, sowie die Kosten eines medizinisch notwendi-
gen Krankenrücktransports / Rettungsflugs. Darüber hinaus wird über einen Notruf-
Service Hilfe und Beratung bei medizinisch notwendiger ärztliche Versorgung ge-
währt. Dem Vertrag liegen die allgemeinen Versicherungsbedingungen zugrunde. 
 
Die Beiträge für die Auslandsreise-Krankenversicherung bei der EUROPA Kranken-
versicherung betragen: 
 

für Personen vor Vollendung des 65. Lebensjahres 9,20 € jährlich 
für Personen ab Vollendung des 65. Lebensjahres 26,59 € jährlich 
 
für Familien (vor Vollendung des 65. Lebensjahres) 19,94 € jährlich 
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4. Kurzbeschreibung des Versicherungsschutzes 
für Mitglieder bzw. Vereine des Landessportbundes 

 
Die Broschüren der einzelnen Sportversicherungsträger beinhalten alle eine allge-
meine Beschreibung des Versicherungsschutzes. Diese allgemeine Beschreibung 
gilt grundsätzlich für die Versicherungssparten der jeweiligen Sportversicherungen, 
wobei wir darauf hinweisen möchten, dass nicht alle LSB/LSV die gleichen Versiche-
rungssparten aufweisen. 
 
In der Regel umfassen die Leistungen eine 
 

• Unfallversicherung 
• Haftpflichtversicherung 
• Vertrauensschadenversicherung 
• Rechtsschutzversicherung 

 
Der Aufbau der Beschreibung des Versicherungsschutzes ist chronologisch bei allen 
LSB/LSV-Versicherungsträgern gleich. Er bezieht sich erstens auf die Erläuterung 
der Veranstaltungen und Unternehmungen, die versichert sind, und zweitens auf die 
Veranstaltungen und Unternehmungen, die nicht versichert sind. 
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5. Hinweise auf die speziellen Bestimmungen 
der Versicherungssparten 

 
5.1 Spezielle Bestimmungen zur Unfall-Versicherung 

 
Die Unfallversicherung soll Sportlern nach einem Sportunfall helfen, dadurch beding-
te wirtschaftliche und finanzielle Notlagen zu überbrücken. 
 
Die Erläuterungen zu dieser Sparte sind in der Regel in allen Sportbund-
Versicherungsverträgen gleich aufgebaut: 
 

• Gegenstand der Versicherung 
• Besondere Vertragserweiterungen 
• Versicherungsleistungen 
• Leistungsbeschreibung 
• Unfall-Zusatzleistungen 

 
Der dazugehörige Bedingungstext der LSB/LSV ist bedauerlicherweise nicht einheit-
lich. Es würde bei Weitem den Rahmen sprengen, hier im Detail Stellung zu nehmen. 
Wir bitten somit, dass die speziellen Bestimmungen genau gelesen werden und bei 
Unsicherheiten Rücksprache mit dem LSB/LSV-Versicherungsträger oder mit unse-
rem Hause genommen wird. 
 
Durch die Unfallversicherung sind bei allen LSB/LSV-Versicherungsträgern die Ver-
sicherungsleistungen Todesfall, Invalidität, Bergungskosten, Übergangsleistung und 
Unfallzusatzleistungen versichert. 
 
Die Versicherungsleistungen sind je nach LSB/LSV-Versicherungswerk unterschied-
lich. Besonders hervorzuheben ist, dass dort eine Teilinvalidität erst dann im Rah-
men einer Entschädigung zum Tragen kommt, wenn der festgestellte Invaliditätsgrad 
in der Regel 20 % und mehr beträgt. 
 
Versichert sind nur die offiziellen Vereinsaktivitäten. Dies bedeutet, dass insbesonde-
re alle Kanufahrten, die nicht mit Wissen und Wollen des Vereinsvorstandes stattfin-
den, nicht  versichert sind. Hierzu zählen insbesondere die individuellen Einzelfahr-
ten.  
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5.2 Spezielle Bestimmungen zur Haftpflicht-Versicherung 

 
Die Haftpflichtversicherung hat die Aufgabe, innerhalb des beantragten Versiche-
rungsschutzes berechtigte und unberechtigte Ansprüche für den Versicherten zu be-
arbeiten. 
 
Die jeweiligen LSB/LSV-Versicherungsträger gewähren den versicherten Personen 
und Organisationen Haftpflichtversicherungsschutz nur für die versicherten Veran-
staltungen, Unternehmungen und Tätigkeiten. 
 
Wir empfehlen allen Vorständen, sich mit diesem Umfang des Versicherungsschut-
zes auseinanderzusetzen. Bevor ergänzender Versicherungsschutz beim LSB/LSV 
beantragt wird, sollte beim Deutschen Kanu-Verband Rücksprache genommen wer-
den, ob nicht eine der Kollektivversicherungen des Deutschen Kanu-Verbandes 
sinnvoll ist. 
 
 
 
5.3 Spezielle Bestimmungen zur Vertrauensschaden-Versicherung 

 
Die Vertrauensschaden-Versicherung ersetzt Schäden an den nachgewiesenen 
Vermögensverlusten, die durch Missbrauch der Stellung von vom Verein eingesetz-
ten Vertrauenspersonen (z. B. Kassierer) entstanden sind. 
 
Die jeweiligen LSB/LSV-Versicherungsträger gewähren Versicherungsschutz gegen 
Schäden am Vermögen (Geld und Geldwerte) bis zur vereinbarten Versicherungs-
summe. 
 
Der Umfang des Versicherungsschutzes stellt sich wie folgt dar: Er ist unterteilt in 
versicherte Personen, versicherte Risiken und Versicherungsleistungen. Insbesonde-
re die Position Empfehlung sollte beachtet werden, da sie die Geltendmachung von 
Ansprüchen erleichtert. 
 
Bei der Vertrauensschaden-Versicherung handelt es sich um einen wichtigen Versi-
cherungsschutz insbesondere für Vorstandsmitglieder und Kassierer. Wir halten es 
deshalb für wichtig, dass sich die vorgenannten Personen mit dem Deckungsumfang 
beschäftigen. 
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5.4. Spezielle Bestimmungen zur Rechtsschutz-Versicherung 

 
Die Rechtsschutzversicherung übernimmt das Kostenrisiko für die Wahrung der 
rechtlichen Interessen der Versicherten. Der jeweilige LSB/LSV-Versicherungsträger 
trägt die hierbei entstehenden Kosten bis zur vereinbarten Deckungssumme. 
 
Die Definition des Versicherungsschutzes ergibt sich aus der Position Umfang des 
Versicherungsschutzes und umfasst: 
 

• Personengruppe Mitglieder und Mitarbeiter 
• Schadenersatz-Rechtsschutz 
• Strafrecht-Rechtsschutz 

 
Es wird Rechtsschutz für Vereine angeboten zur Abwehr von Schadensansprüchen 
sowie im Rahmen des Arbeitsrechtsschutzes und Sozialgerichtsrechtsschutzes. Die 
Versicherungsleistungen werden begrenzt mit einer Deckungssumme. Da diese in 
den jeweiligen LSB/LSV-Versicherungswerken unterschiedlich ist, bitten wir darum, 
diese Position nachzulesen. 
 
 
 
5.5 Wichtiger Hinweis:  
Versicherungsschutz bei Veranstaltungen mit Dritten 

 
Immer mehr Kanu-Vereine führen Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit Dritten 
durch. Zu diesen zählen andere gemeinnützige Organisationen, politische Parteien 
oder auch gewerbliche Anbieter. Der Deutsche Kanu-Verband hat die drei Versiche-
rungsgesellschaften für die Sportversicherungsverträge mit den Landessportbünden 
angeschrieben und gefragt, ob Versicherungsschutz aus dem Sportversicherungs-
vertrag auch für Veranstaltungen mit Dritten gewährt wird. Trotz Nachfrage hat nur 
die ARAG-Sportversicherung darauf geantwortet und Folgendes mitgeteilt: 
 

Veranstaltungen von über den Sportversicherungsvertrag versicherten Kanu-
Vereinen mit anderen, nicht kommerziellen Vereinen und Verbänden sowie dem 
Bund, Land oder einer Kommune sind im Rahmen der jeweiligen Sportversiche-
rungsverträge mitversichert. Als nichtkommerzielle Vereine und Verbände gel-
ten sinngemäß auch politische Parteien, freiwillige Feuerwehren usw.. 
 
Sofern bei diesen genannten Veranstaltungen Gewerbetreibende tätig werden, 
besteht der Versicherungsschutz für die versicherten Vereine weiterhin. 

 
Werden also Veranstaltungen ausschließlich mit gewe rblichen Anbietern 
durchgeführt, besteht kein Versicherungsschutz! 
 
 
Der Deutsche Kanu-Verband empfiehlt, grundsätzlich bei dem jeweils zuständigen 
Versicherungsbüro des Landessportbundes nachzufragen, ob für Veranstaltungen 
zusammen mit nicht gemeinnützigen Dritten Versicherungsschutz gewährt wird. Dies 
gilt insbesondere für die Mitglieder in Landessportbünden, bei denen die ARAG nicht 
Versicherungsträger ist! 
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Kanu-Vereine, die die DKV-Spezial-Haftpflichtversicherung (siehe Ziffer 2.4) oder die 
DKV-Unfallversicherung (siehe Ziffer 2.1) abgeschlossen haben, genießen hierüber 
Versicherungsschutz auch für Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit gewerblichen 
Anbietern! 
 

Beispiel 
Veranstaltung: Versicherungsschutz über 
 Sportversicherungsvertrag 
 
Ein Kanu-Verein führt eine Drachenboot-Fun- 
Regatta im Rahmen eines Stadtfestes durch Ja 
 
Ein Kanu-Verein veranstaltet gemeinsam mit 
einem gewerblichen Partner eine Drachenboot- 
Fun-Regatta Nein 
 
Ein Kanu-Verein führt eine Schnupperfahrt 
zusammen mit der freiwilligen Feuerwehr oder 
einer politischen Partei oder einer Kirchen- 
gemeinde durch Ja 
 
Ein Kanu-Verein veranstaltet zusammen mit  
einem gewerblichen Kanu-Verleiher einen  
Kanu-Kurs Nein 
 
Ein Kanu-Verein veranstaltet einen eigenen Kanu- 
Kurs, der von einem gewerblichen Verleiher durch 
Boote/Personal unterstützt wird, ohne dass dieser 
Mit-Veranstalter ist Ja 
 
Bei einem Tag der offenen Tür verkauft ein gewerb- 
licher Anbieter Getränke oder Speisen Ja 

 
 
 
5.6 Zusatzversicherungen 

 
Die jeweiligen LSB/LSV-Versicherungsträger bieten zu ihrem Grundversicherungs-
schutz als Ergänzung freiwillige Zusatzversicherungen an, die auf besonderen An-
trag abgeschlossen werden können. 
 
Aufgrund der unterschiedlichen LSB/LSV-Versicherungsträger sind auch die Zusatz-
versicherungen nicht einheitlich. Wir verzichten daher hier auf eine Aufzählung der 
möglichen Zusatzversicherungen. 
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6. Besondere Hinweise für den Abschluss und die Ver waltung ei-
ner Gebäude-Versicherung für vereinseigene Gebäudes ubstanz 

 
6.1 Gebäude-Versicherung 

 
Bei der Bildung der Versicherungssumme sollten grundsätzlich die Wiederherstel-
lungskosten im Rahmen eines Neubaus versichert werden. Bei der Bildung dieser 
Versicherungssumme sind insbesondere die Nebenkosten eines Neubaus zu be-
rücksichtigen. Hierunter fallen z. B. auch Architektenkosten usw. 
 
Die Versicherungssumme sollte auf jeden Fall großzügig bemessen sein, damit die 
Gefahr einer Unterversicherung ausbleibt. Im Rahmen der versicherten Gefahren 
besteht die Möglichkeit, folgenden Versicherungsschutz zu beantragen: 
 

• Brand, Blitzschlag, Explosion 
• Sturm und Hagel 
• Leitungswasserschäden 
• Elementarschäden 

 
Diese versicherten Gefahren können im Rahmen einer Dreier- bzw. Viererkombinati-
on versichert werden. Es ist aber auch die Beantragung von Einzelgefahren (nicht 
für Elementar ) je nach den jeweiligen Risikoverhältnissen möglich. 
 
Besonders ist darauf zu achten, dass beim Abschluss einer Gebäudeversicherung 
die Nebenkosten nach einem Schadensfall mitversichert sind. Das sind insbesondere 
Aufräumungs-, Abbruchs-, Bewegungs- und Schutzkosten. Wenn diese Positionen 
nicht ausreichend versichert sind, kann es sehr schnell an die Vermögenssubstanz 
des Vereins gehen. 
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6.2 Inhalts-Versicherung 

 
Im Rahmen der Inhaltsversicherung haben die Vereine die Möglichkeit, ihr Vereinsin-
ventar durch eine Geschäftsversicherung des jeweiligen Privatversicherungsträgers 
abzudecken. Diese Vereinsversicherung ist übrigens unabhängig davon, ob das Ge-
bäude gemietet oder Eigentum ist. 
 
Die versicherten Gefahren unterteilen sich wiederum in 
 

• Brand, Blitzschlag, Explosion 
• Einbruch-Diebstahl (bei besonderer Vereinbarung  

gelten auch Vandalismusschäden mitversichert) 
• Glasbruchschäden 
• Sturmschäden 
• Leitungswasserschäden 

 
Bei der Bildung der Versicherungssumme ist grundsätzlich vom Neuwert auszuge-
hen. Auch hier sollte darauf geachtet werden, dass die Nebenpositionen wie Aufräu-
mungs-, Abbruch- und Schutzkosten ausreichend versichert sind. 
 
 
 
Ergänzung zu Ziff. 6.1 Gebäude-Versicherung und 6.2  Inhalts-Versicherung 
 
Oftmals ermöglichen Kanu-Vereine ihren Mitgliedern, privat organisierte Familienfei-
ern im Bootsvereinshaus bzw. im Bootslagerhaus abzuhalten. Unabhängig davon, ob 
hierfür ein Entgelt erhoben wird, sollte der Versicherungsträger für die Gebäudever-
sicherung und/oder Inhaltsversicherung hierüber vorher informiert werden, um gege-
benenfalls für diese Veranstaltung den Versicherungsschutz schriftlich zu bestätigen. 
Wir halten diese Meldung an den jeweiligen Versicherungsträger für wichtig, damit 
eine Obliegenheitsverletzung gemäß Versicherungsvertragsgesetz im Rahmen einer 
Gefahrerhöhung vor Schadeneintritt nicht zur Leistungsbefreiung des Versicherungs-
trägers führt. 
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7. Selbst vorbeugen! 

 
Ein umfangreicher Versicherungsschutz ist wichtig, denn nicht jeder Schaden kann 
verhindert werden. Dennoch liegt es auch bei jedem Einzelnen, durch sein eigenes 
Verhalten die Gefahr von Unfällen und damit verbundenen Schäden zu minimieren. 
Die ständige Beachtung von Sicherheitsregeln ist ein unbedingter Eigenbeitrag, 
ebenso die ständige Überprüfung und Verbesserung des eigenen Könnens. Der DKV 
empfiehlt daher allen Kanu-Vereinen, regelmäßig Sicherheitsaspekte im Rahmen 
von Kanu-Kursen oder Informationsveranstaltungen zu vermitteln - und Kanuten 
werden aufgerufen, sich regelmäßig an diesen Veranstaltungen zu beteiligen. Übri-
gens kann die Missachtung elementarer Sicherheitsempfehlungen - wie z.B. der Ver-
zicht auf Schwimmwesten auf großen Gewässern oder bei widrigen Wetterverhält-
nissen – von Versicherungen als grob fahrlässiges Verhalten bewertet werden, was 
im Extremfall auch den Verlust des Versicherungsschutzes zur Folge haben kann! 
Sicherheitskurse oder andere Kanu-Kurse sind in großer Zahl im DKV-
Sportprogramm bzw. im DKV-Bildungsprogramm zu finden - und natürlich in der 
Termindatenbank des DKV unter www.kanu.de. 
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8. Adressen und Links 

 
Allgemeine Anfragen zu Versicherungen richten Sie bitte an: 
 

Deutscher Kanu-Verband e. V. 
Bundesgeschäftsstelle 
Bertaallee 8 
47055 Duisburg 
 
Tel.  (0203) 9 9759-0 
Fax  (0203) 9 97 59 60 
E-Mail:  service@kanu.de  
Internet:  http://www.kanu.de  

 
Hier erhalten Sie auch Antragsformulare für die DKV-Versicherungen. 
 
Der DKV-Versicherungsleitfaden  als Download: 
 www.kanu.de dort unter: Service > Service für Vereine > Versicherungen  
 http://www.kanu.de/go/dkv/dg/links/service/sfv.xhtml 
 
Die DKV-Termindatenbank  inklusive aller Veranstaltungen zum Thema Sicherheit 

und Europäischer Paddel-Pass: 
 www.kanu.de dort unter: Service > Termine 
 http://www.kanu.de/go/dkv/home/service/dates.xhtml  
 
Das DKV-Sport- und DKV-Bildungsprogramm  
 www.kanu.de dort unter: News > Downloads > DKV > Sport- und Bildungsprg 

http://www.kanu.de/go/dkv/dg/links/dkv/programm.xhtml 
 
 
Konkrete Fragen zum Umfang der Leistungen der DKV-Versicherungen beantwortet: 
 

D. Kuhlmann & Sohn KG 
Versicherungsagentur des DKV 
Rockwinkeler Landstr. 13 - 15 
28355 Bremen 
 
Tel. (0421) 16 81 18 
Fax (0421) 16 81 19 
E-Mail: d.KuhlmannSohn@t-online.de 
Internet: www.dkuhlmannsohn.de  

 
Hier erhalten Sie Informationen zu den Versicherungsbedingungen  der DKV-
Kollektivverträge sowie Online-Anträge  zum Abschluss der Kollektivverträge und 
können Schadenmeldungen  online abgeben: www.dkuhlmannsohn.de/DKV.html  
 
 
Im Rahmen der Auslandsreise-Krankenversicherung erfolgt die Zusammenarbeit mit 
dem Kooperationspartner des Hauses D. Kuhlmann & Sohn KG, der EUROPA Kran-
kenversicherung, Geschäftsstelle Berhard Kalbe, Bremen. 
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C H E C K L I S T E 

Ergänzung zum DKV-Leitfaden Versicherungen 
 
1. Besteht eine zusätzliche Unfallversicherung für den Verein, die auch private 

Fahrten abdeckt? 
 Wenn nein, wird der Abschluss einer Zusatz-Unfallversicherung  empfohlen.  

� Ja  
� Nein 

2. Führt der Verein häufiger Kanu-Kurse oder Schnupperfahrten durch, die auch 
für Nichtmitglieder zugänglich sind?  

 Wenn ja, wird der Abschluss der DKV-Zusatz-Unfallversicherung  empfohlen. 

� Ja  
� Nein 

3. Ist eigene Gebäudesubstanz vorhanden? 
 Wenn ja, wird der Abschluss einer Gebäudeversicherung  empfohlen. 

� Ja  
� Nein 

4. Ist eigenes, insbesondere wertvolles Vereinsinventar ohne Boote vorhanden 
(z.B. Bürogeräte oder sonstige Elektrogeräte im Vereinsheim)? 

 Wenn ja, wird der Abschluss einer Inventarversicherung  empfohlen. 

� Ja  
� Nein 

5. Ist ein eigener Bootsbestand vorhanden? 
 Wenn ja, sollten besonders die hochwertigen Boote im Rahmen einer Kanu-

Versicherung  als Rahmenvertrag versichert werden. 

� Ja  
� Nein 

6. Ist ein eigener Vereinsbus oder Pkw vorhanden? 
 Wenn ja, wird empfohlen, die gesetzlich vorgeschriebene Kfz-Haftpflicht-

Versicherung auf den Vertragsteil Kasko  zu erweitern. Bei neuwertigen Fahr-
zeugen sollte eine Vollkaskoversicherung  abgeschlossen werden. 

� Ja  
� Nein 

7. Werden häufig Privat-Pkw für Vereinsfahrten eingesetzt? 
 Wenn ja, wird der Abschluss der Dienstreisekaskoversicherung  empfohlen. 

� Ja  
� Nein 

8. Wird ein Vereinsanhänger für den Bootstransport genutzt? 
 Wenn ja, wird der Abschluss einer Bootsanhänger-Haftpflichtversicherung  

empfohlen. 

� Ja  
� Nein 

9. Sind Auslandsreisen geplant? 
 Wenn ja, wird der Abschluss einer Auslandsreise-Krankenversicherung 

empfohlen.  

� Ja  
� Nein 

10. Richtet der Verein Wettkämpfe für den DKV (z. B. Deutsche Meisterschaften 
oder Gruppenregatten) bzw. Veranstaltungen für Internationale Verbände 
(ICF/ECA) aus? 

 Wenn ja, wird dringend der Abschluss der DKV-Zusatz-Unfall-versicherung  
und der DKV-Spezial-Haftpflichtversicherung  empfohlen. 

� Ja  
� Nein 

11. Ermöglicht der Verein seinen Mitgliedern und/oder Gästen die saisonale Auf-
stellung von Wohnwagen? 

 Wenn ja, wird der Abschluss der DKV-Spezial-Haftpflichtversicherung  emp-
fohlen. 

� Ja  
� Nein 

12. Werden das Bootshaus oder sonstige Einrichtungen des Vereins Dritten für 
Zwecke außerhalb des Kanusports entgeltlich oder auch unentgeltlich überlas-
sen? 

 Wenn ja, wird der Abschluss der DKV-Spezial-Haftpflichtversicherung  emp-
fohlen. 

� Ja  
� Nein 

 


